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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1983

Norm

GmbHG §22 Abs1

GmbHG §85 Abs1

Rechtssatz

Die Vernachlässigung der P4icht, für eine ausreichende Buchführung in der Gesellschaft zu sorgen, Mängel ohne

Verzug abzustellen und auf die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses zu dringen, ist dem Geschäftsführer

zumindest als fahrlässige P4ichtenverletzung zur Last zu legen, sodaß ihm trotz hiedurch bedingter Unkenntnis von

der (Zahlungsunfähigkeit oder) Überschuldung der Gesellschaft die Verantwortung im Sinne des § 85 Abs 1 GmbHG

trifft.
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